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An die Zertifizierungsstelle der 
Dr. Hutschenreuther GmbH (Kenn-Nr. 2014) 
Lindenweg 13 
99428 Grammetal/OT Isseroda 

 

Antragsteller 

(Name, Anschrift und 

Unternehmensform) 

 

 

Telefon: 

 

Fax: E- mail: Internet 

Ansprechpartner: 

 

Telefon: Fax: E- mail: 

Herstellungsorte: 

Anschrift 

 

 

Ansprechpartner: 

 

 

 

 

Angaben zum Geltungsbereich der Zertifizierung: 

Produktart:  

 

Produktbezeichnung:  

 

Technische Spezifikation:  

 

Angaben zur Beantragung 

Anwendung des Konformitätsbewertungsverfahrens nach System 2+                                   
 

Erstevaluierung des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie laufende     
Überwachung und Bewertung der werkseigenen Produktionskontrolle            

Laufende Überwachung und Bewertung der werkseigenen                                                    
Produktionskontrolle nach Wechsel der Zertifizierungsstelle: 
Anschrift der Zertifizierungsstelle: 
 

Beantragung der Änderung des Zertifikates Nr.                                                                      
wegen Änderung der Voraussetzungen: 
 

Liegt ein WPK-Handbuch zur Beschreibung des Programms der werkseigenen Produktionskontrolle  
vor ?                                                                                      ja   ..nein  
 

Angaben zu weiteren Qualitätsmanagementprogramm (z.B. ISO 9001 u.a.) 
welche: 
Zertifizierungsdatum: 
Anschrift der Zertifizierungsstelle: 
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Angaben zur Durchführung der Produktprüfungen 

Durchführung der in der Produktnorm geforderten Qualitätsprüfungen  
im firmeneigenen Labor ja    nein  
vollständig: ja    nein  
teilweise: ja    nein  
Standort: verantwortlicher Laborleiter: 
 
Vergabe der Produktprüfungen an ein Prüflabor 
vollständig: ja    nein  
teilweise: ja    nein  
 
Firmenadresse des Prüflabors:   
 
 
 
 
 
Telefon:                                    Fax:                                 E-mail: 

 
Zertifizierungsordnung 

Zur Information der Kunden über die Arbeitsweise der Zertifizierungsstelle, die Durchführung des 
Zertifizierungsverfahrens sowie die Rechte und Pflichten des Kunden, die sich aus der Zertifizierung 
ergeben, wurde eine Zertifizierungsordnung erarbeitet. 
Die Zertifizierungsordnung wurde auf der Internetseite der Dr. Hutschenreuther GmbH veröffentlicht 
und kann bei Bedarf in Papierform oder als e- mail bei der  Zertifizierungsstelle abgefordert werden. 

 
Einverständniserklärung des Antragstellers 

Der Antragsteller verpflichtet sich folgende Zertifizierungsanforderungen stets zu erfüllen: 
-  einen Zertifizierungsvertrag abzuschließen, 
-  die in der harmonisierten Norm festgelegten Produktanforderungen einzuhalten, 
-  Zugang zu den zertifizierten Produkten  und Einsichtnahme in die erforderlichen Dokumente   
   zum Zweck von Überwachungstätigkeiten zu gewähren 
- alle Änderungen und Beschwerden, welche die zertifizierten Produkte betreffen der   
  Zertifizierungsstelle kurzfristig schriftlich mitzuteilen, 
- alle Anforderungen der Zertifizierungsstelle zu erfüllen, die sich auf die Verwendung der   
  Konformitätszertifikate und des CE-Zeichens beziehen und keine Erklärungen über   
  Produktzertifizierungen abzugeben, die nicht durch die Zertifizierungsstelle autorisiert sind,  
- die Zertifizierungsstelle unverzüglich über Veränderungen zu informieren, die ihre Fähigkeit,   
  die Zertifizierungsanforderungen zu erfüllen beeinträchtigt, 
- nach Aussetzung oder Entzug der Zertifizierung die Konformitätszertifikate zurückzugeben, 
- die Gebühren der Zertifizierung zu bezahlen. 

 
Unterschrift des Antragstellers 

 
 
 
 
 
_______________________________                     ___________________________________ 
Ort, Datum                                                                 rechtsverbindliche Unterschrift 
                                                                                              und Stempel 
 

 
 

 



 

Antrag auf Zertifizierung von Bauprodukten 
nach Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 

9.März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von 
Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates  

   

Dokument: FB 4 Zertifizierungsantrag                                      Ausgabedatum:  10.02.2020               Ausgabe: 4                            Seite  3/3 

 
Entscheidung zum Zertifizierungsantrag  

 

Der Zertifizierungsantrag vom     ………………………..     wird angenommen. 

 

Das Zertifizierungsverfahren wird zum    …………………………     vertragsgemäß eröffnet. 

 

Der Termin der Evaluierung der WPK wird Ihnen demnächst bekannt gegeben. 

 

 

 

 

__________________                                             ________________________________ 
Datum:                                                                     Leiter der Zertifizierungsstelle            

 


